
 
A n t r a g : 

 
1. Zu dem als unwirksam festgestellten Be-

bauungsplan Nr. 205 “Gelände Dahmke” 
für den Bereich östlich Roschdohler Weg 
und südlich Krückenkrug im Stadtteil Ein-
feld ist ein Aufhebungsverfahren nach den 
Vorschriften des Baugesetzbuchs durchzu-
führen. 
 
Die Aufhebung des unwirksamen Bebau-
ungsplanes dient der Beseitigung des von 
ihm ausgehenden Rechtsscheins. 

 
2. Der Aufstellungsbeschluss für das Aufhe-

bungsverfahren ist ortsüblich bekannt zu 
machen. 

 
3. Auf die frühzeitige Beteiligung der Öffent-

lichkeit wird gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) verzichtet. 

 
 


